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1
Jahresabschluss zum 31.12.2014

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 5 Abs. Tund 9 Abs. 1und 2 des Gemeindeprifungsanstaltsgesetzes
(GPAG) in der Fassung vom 30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 18. September 2012, in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.
666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Verwaltungsrat der Gemeindeprifungsanstalt
Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) mit Beschluss vom 26.11.2015 den gepruften Jahresabschluss
zum 31.12.2014 festgestellt.

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 belauft sich auf 48.349.130,70 €; siehe
Anlage 1. Die Ergebnisrechnung schlieBt mit einem Jahresergebnis von 691.779 €; siehe Anlage
2. Die Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln nach der Finanzrechnung beluft sich
auf -619.622 €; siehe Anlage 3.
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Ergebnis der Prifung des Jahresabschlusses 2014

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 und der Lagebericht fir das Haushaltsjahr 2014 wurde auf
Beschluss des Verwaltungsrates der GPA NRW vom 02.12.2014 durch die Wirtschaftsprifungs-
gesellschaft BDO AG, Essen gepriift und mit einem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk
versehen. Er hat folgenden Wortlaut:

.Bestatigungsvermerk des Abschlussprifers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrech-
nung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung
der Buchfuihrung und den Lagebericht der Gemeindeprifungsanstalt Nordrhein-Westfalen,
Herne, flir das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 gepriift. Die Buch-
fuhrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den Vorschriften
der Gemeindeordnung NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie den er-
ganzenden Regelungen im Gemeindepriifungsanstaltsgesetz liegen in der Verantwortung
des Prasidenten der Gemeindeprufungsanstalt NRW. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefuhrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchflihrung und liber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung in entsprechender Anwendung der §§ 101 ff.
GO NRW sowie § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen.
Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufliihren, dass Unrichtigkeiten und Versto-
Be, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse
Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Ge-
meindeprifungsanstalt NRW sowie die Erwartungen iber mogliche Fehler berlicksichtigt.
Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschat-
zungen des Prasidenten sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
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ses du des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend
sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Ge-
meindehaushaltsverordnung NRW sowie den erganzenden Regelungen des Gemeindepri-
fungsanstaltsgesetzes und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger
Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gemeindeprifungsanstalt NRW. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gemeindeprufungsanstalt NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Essen, den 27. Juli 2015

BDO AG

WIRTSCHAFTSPRUFUNGSGESELLSCHAFT

Fritz Semelka

Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer”
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 mit seinen Anlagen, der Lagebericht fir das Haushaltsjahr
2014 und das Ergebnis der Priifung des Jahresabschlusses werden hiermit 6ffentlich bekannt
gemacht. Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 mit seinen Anlagen und der Lagebericht fir das
Haushaltsjahr 2014 wurden gemaB §§ 12 Abs. 1und 2 GPAG und § 96 Abs. 2 GO NRW dem Mi-
nisterium fur Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom
26.11.2015 angezeigt.

Die vollstandige Fassung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 (inklusive Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen, Anhang und Lagebericht) kann im Internet unter der Adresse http://
www.gpa.nrw.de eingesehen werden.

Herne, den 30. November 2015

Der Prasident der GPA NRW
gez. Werner HaBenkamp

- MBI. NRW. 2016 S. 43

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/5


http://www.gpa.nrw.de/
https://recht.nrw.de/mblnrw/2016-s43

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Anlage 3 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://recht.nrw.de/system/files/VA/15438-25207-mbl1-6anlage1.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/VA/15438-25208-mbl1-6anlage2.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/VA/15438-25209-mbl1-6anlage3.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 Bekanntmachung des Gemeindeprüfungsanstalt NRW vom 26. November 2015 

	Anlagen

